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gen 11. Auguſt Stück 12.3. Quartal.

Bekanntmachungen.
Nachſtehende Bekanntmachung der Königlichen Regierung:

„Um die Tollkrankheit (Hundswuth) und ihre traurigen Folgen möglichſt zu verhüten, verordnen wir hierdurchm
it für den ganzen Umfang des Regierungsbezirks unter Aufhebung der Amtsblatts Verordnung vom 6. Februar 1852

ft (Amtsblatt pro 1852 S. 82. seq.) auf Grund des S. 11. des Geſetzes über die PolizeiVerwaltung vom 11. März
o 1850 folgendes:
ge 1) Kein Hund darf außerhalb der Wohnungsräume oder des Gehöftes oder der Gärten ſeines Beſitzers ohne Auf-
en ſicht umherlaufen.ag 2), Sind die Wohnungsräume, Gehöfte oder Gärten durch Mauern oder Umzäunungen vollſtändig verwahrt, und

werden die dazu führenden Thüren oder Thore in der Regel geſchloſſen gehalten, ſo iſt geſtattet, die Hunde inner-
halb dieſer Räumlichkeiten frei umherlaufen zu laſſen.

3) Sind die Wohnungsräume, Gehöfte oder Gärten nicht in der bei 2. angegebenen Weiſe verwahrt oder geſchloſſen,
err ſo müſſen die Hunde am Tage angelegt oder mit einem Knüppel, welcher am Halſe befeſtigt wird und ſo groß
(d iſt, daß er am ſchnellen Laufen hindert, oder mit einem das Beißen vollſtändig verhindernden Maulkorbe verſehen
Ht ſein. Jn der Zeit vom 1. November bis 31. März iſt es jedoch geſtattet, in den Stunden von 6 Uhr Abends
ie bis 6 Uhr Morgens die Hunde in den gedachten Wohnungsräumen, Gehöften oder Gärten ohne Knüppel und

Maulkorb frei umherlaufen zu laſſen.
7 4) Jn der Zeit vom 1. April bis zum 31. October müſſen dagegen, auch zur Nachtzeit und trotz vorhandener Auf-

of ſicht (1.), alle Hunde, mit Ausnahme der Schäfer- und Jagdhunde während der Zeit ihres Gebrauchs, entweder
eingeſperrt gehalten, oder an die Kette gelegt, oder mit einem den Beſtimmungen bei Nr. 3 entſprechenden

er Knüppel oder Maulkorbe verſehen ſein.
5) Fleiſcherhunde müſſen beim Treiben des Viehes zu allen Zeiten mit Maulkörben verſehen ſein.
6) Wenn wegen eingetretener beſonderer Gefahr der Verbreitung der Hundswuth an einem Orte die Ortspolizeibe-

n hörde ſich veranlaßt ſieht, die Beſchränkungen ad 4. oder einzelne derſelben auch für einen andern als den daſelbſt
h gedächten Zeitraum vorübergehend anzuordnen, ſo iſt die diesfallſige Anordnung der Ortspolizeibehörde in der
ch durch die Amtsblatt Verordnung vom 18. Auguſt 1850 (Amtsblatt pro 1850 S. 232) vorgeſchriebenen Weiſe

f- bekannt zu machen. ed 7) Die ohne Aufſicht umherlaufenden Hunde ſollen eingefangen werden. Dieſelben können, wenn ſich die Eigenthü-
ſ mer nicht innerhalb 8 Tagen melden oder die Fütterungskoſten, ſowie die Faänggebühren mit 15 Sgr. für jeden
it einzelnen Hund, nicht zahlen, getödtet werden.

8) Wer einen Hund hält, ſoll denſelben gehörig warten und beobachten, denſelben bei dem geringſten Anzeichen der
z Tollwuth ſofort tödten, inſofern derſelbe noch keinen Menſchen gebiſſen hat, ihn mit gehöriger Vorſicht verſcharren
h und von dem Vorfalle der Ortspolizeibehörde Anzeige machen. Wenn dagegen ein toller oder der Tollwuth
h verdächtiger Hund bereits einen Menſchen gebiſſen hat, ſo muß der Hund ſicher eingeſperrt und bis er entweder

ganz geſund iſt oder ſtirbt, unter Aufſicht einer Medicinalperſon und nach Anordnung der Ortspolizeibehörde,
h der ebenfalls unverzüglich Anzeige zu machen iſt, beobachtet werden.

9) Die Beſtimmungen sub 8. finden auch auf Katzen Anwendung.
n 10) Sind dagegen Pferde oder Schlachtvieh von einem tollen Thier gebiſſen, ſo muß ſofort eine thierärztliche Behand-
e lung ſtattfinden, innerhalb der geſetzlichen Friſt darf aber dergleichen Vieh weder verkauft, noch geſchlachtet, noch
n die Milch davon verkauft werden.

11) Wer den Beſtimmungen ad 1. bis 5. und 8. bis 10. zuwiderhandelt, verfällt in eine Geldſtrafe von 15 Sgr.
bis 10 Thlr. oder verhältnißmäßige Gefängnißſtrafe.

t 12) Dieſelbe Strafe (11.) trifft auch denjenigen, der weiß oder gegründete Vermuthung haben konnte, daß ſein Hund
oder Katze von einem tollen Thier gebiſſen iſt, wenn er das gebiſſene Thier nicht ſogleich tödtet, mit gehöriger
Vorſicht verſcharrt, und der Ortsbehörde Anzeige macht, ferner denjenigen, welcher ohne Arzt zu ſein, einen tollen
Hund oder eine tolle Katze oder einen von einem tollen Thier gebiſſenen Hund oder Katze zu euriren verſucht,endlich auch die Angehörigen eines von einem tollen Thier ebiſſenen Menſchen, ſowie diejenigen, welche es zuerſt

erfahten, daß ein Menſch oder ein Hausthier von einem tollen Thier gebiſſen iſt, wenn ſie nicht die Ortspolizei-
behörde und den nächſten Arzt oder Chirurg unverzüglich davon in Kenntniß ſetzen.
13) Die Ortspolizeibehörden ſind befugt und verpflichtet, alle tollen oder der Tollwuth verdächtigen Hunde oder Katzen

oder von der Töllwuth wirklich befallenen anderen Hausthiere ſofort tödten zu laſſen.
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Vorſtehende Verordnung tritt vom 15. Auguſt e. in Kraft.Wir machen dabei darauf aufmerkſam, daß in der dem ſanitätspolizeilichen Regulative vom 6. Auguſt 1835

lbeigefügten Belehrung über anſteckende Krankheiten S. 88. seq. (Anhang zur Geſetzſammlung 1835 Beilage 3.) die
Kennzeichen der Tollwuth ausführlich angegeben ſind, und weiſen wir insbeſondere auf die am häufigſten vorkom-

menden Kennzeichen der Tollwuth, auf die Beißſucht (S. 9. und 10.) und auf die eigenthümliche Veränderung der
Stimme (S. 11.) hin. Mit Rückſicht darauf aber, daß die Tollwuth in ſo ſehr verſchiedenen Formen auftritt und in
den erſten Stadien oft wegen der Aehnlichkeit der Kennzeichen mit anderen ungefährlichen Krankheiten nur ſchwer zu
erkennen iſt, können wir den Beſitzern von Hunden nicht dringend genug anempfehlen, bei allen nur irgend bedenklichen
Erkrankungen ihrer Hunde ſofort den Rath eines approbirten Thierarztes in Anſpruch zu nehmen.

Die Amtsblatt Verordnung vom 30. April 1857, das An ſpannen der Hunde betreffend, ſowie die Orts
polizei-Verordnungen, welche zum Zwecke, das Beißen der Hunde zu verhüten, noch weitergehende Beſchränkungen oder
härtere Strafbeſtimmungen angeordnet haben oder ferner anordnen ſollten werden von der vorſtehenden Verordnung
nicht berührt, beziehungsweiſe nicht ausgeſchloſſen.

Merſeburg, den 27. Juli 1858.
Königliche Regierung, Abtheilung des Jnnern.“

wird hierdurch noch beſonders zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Merſeburg, den 2. Auguſt 1858. Der Königliche Landrath Weidlich.
Der durch ſeine practiſch nützlichen Arbeiten auf dem Gebiete der Naturkunde bekannte Dr. Gloger hierſelbſt

hat auf den Wunſch und die Anregung land und forſtwirthſchaftlicher Autoritäten und Behörden unter dem Titel:
„die nützlichſten Freunde der Land und Forſtwirthſchaft unter den Thieren“, eine ſehr beachtungswerthe Schrift heraus-
gegeben, welche durch ihre klare und populäre Faſſung in hohem Grade dazu geeignet ſcheint, richtige Anſichten und er
ſprießliche Beſtrebungen in Bezug auf den Schutz der nützlichen Thiere zu verbreiten. e

Jndem ich der Königl. Regierung hierbei 21 Expemplare dieſer Schrift zugehen laſſe, fordere ich dieſelbe auf,
die Landräthe ihres Bezirks und andere Perſönlichkeiten, bei welchen ein beſonderes Jntereſſe dafür anzunehmen iſt, auf
die Arbeit des c. Gloger und auf die Zweckmäßigkeit einer möglichſt weiten Verbreitung, namentlich auch unter Schul-
lehrern, ſowie durch Volks Bibliotheken, land wirthſchaftliche Vereine u. ſ. w., aufmerkſam zu machen, ſowie auch durch
eine Bekanntmachung im Amtsblatt für ein möglichſt weites Bekanntwerden der Schrift namentlich auch durch die

berg,
ſehr

Morg

Kreisblätter zu ſorgen. Der Preis und die Bedingungen, unter welchen Behufs größerer Verbreitung eine Ermäßigung
für Partieankäufe ſtattfindet, ſind aus dem beiliegenden buchhändleriſchen Proſpect zu erſehen.

Der Miniſter des Jnnern.
(gez.) von Weſtphalen.

Vorſtehendes Reſcript wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß ein Exemplar
der Schrift des Dr. Gloger in meinem Bureau zur Einſicht ausliegt.

Berlin, den 24. Juni 1858.

Merſeburg, den 24. Juli 1858. Der Königliche Landrath Weidlich.

Hülferuf.
Am 21. Juni d. J. brach in dem Marktflecken Kal-

tennordheim Feuer aus und legte 120 Gebäude da-
runter 52 Wohnhäuſer binnen wenigen Stunden in
Aſche. Jn demſelben Orte wüthete am 24. d. M. eine
zweite Feuersbrunſt, wodurch 170 Gebäude darunter
72 Wohnhäuſer nebſt Kirche, Pfarrhaus und Schule ver-
nichtet wurden. Beide Brände ſind, wie jetzt erwieſen vor
liegt, durch die ruchloſe Hand eines 17 jährigen Mädchens
angeſtiftet worden.

Jnzwiſchen wurde auch das drei Stunden von Kalten-
nordheim entlegene Städtchen Geiſa von einem furcht-
baren Brandunglück heimgeſucht. Es ſtanden dort am 23.
Juni binnen wenigen Stunden über 300 Gebäude da-
runter 130 Wohnhäuſer, das Schloß, Amthaus, Rechnungs-
amtsgebäude, die proteſtantiſche Kapelle, das Rathhaus, die
Apotheke, die Wohnung des Poſtbeamten in vollen Flam-
men und konnten vom Untergange nicht gerettet werden.

Beide Orte ſind im Eiſenacher Oberlande, am Fuße
des Rhöngebirges einem wegen ſeither gebirgigen Lage
minder wohlhäbigen Landſtriche gelegen und gehören

zum IV. Verwaltungsbezirke des Großherzogthums Sach-
ſen Weimar.

Die Verwüſtung, der Jammer und das Elend, welchen
die in einem ſo kleinen Raume raſch aufeinander gefolgten
drei großen Brände verurſacht haben, ſind furchtbar groß.
Ueber 1500 Menſchen meiſt dem Handwerker- und Ta-
gelöhner Stande angehörig und mit ihrer fahrenden Habe
nicht verſichert, ſind obdach und brodlos geworden, ſie haben
Alles, Alles verloren was zu ihrer Leibes Nahrung und
Nothdurft gehörte. Mehrere in Kaltennordheim ſind ſogar

zum zweiten Male mit der früher geretteten Habe ab-
gebrannt!

Ein ſo großes Unglück findet durch Gottes Barmher-
zigkeit auch über die Grenze des engeren Vaterlandes hin-
aus gewiß mitleidige Herzen und helfende Hände. Das
hoffe ich zu Gott. Darum im Vertrauen auf den Herrn
trete ich mit dieſem Hülferuf vor das größere Deutſche
Publikum und bitte dringend Helfe, wer helfen kann!

Gern bin ich bereit, Gaben in Empfang zu nehmen
und an die HülfsComités zu Kalterinordheim und Geiſa
abzuliefern. Für Beförderung milder Gaben gewährt die
Fürſtlich Thurn und Taxisſche General Poſtdirection auf
ihrem Gebiete Portofreithum.

Dermbach, im Großherzogthum Sachſen Weimar,
den 31. Juli 1858.

Der Großherzoglich Sächſiſche Director des IV. Ver
waltungsBezirks Lairitz.

Der vorſtehende Hülferuf iſt uns mit der Bitte um
Gratisaufnahme und um Annahme von Beiträgen zugegan-
gen. Wir ſind gern bereit, etwaige Gaben anzunehmen und
weiter zu befördern und werden zu ſeiner Zeit darüber be-
richten. Expedition des Kreisblatts.

Hausverkauf.
Die Gemeinde Kirchfährendorf beabſichtigt ihr altes

Schulhaus nebſt Scheune, Stall und Hofraum, welches noch
in ziemlich gutem Zuſtande iſt, zu verkaufen.

Es iſt dazu ein Termin auf den 23. Auguſt, Vor-
mittags 11 Uhr, im Gaſthofe zu Fährendorf angeſetzt wor-
den. Kirchfährendorf, den 30. Juli 18588.

Koblenz, Ortsrichter.

Land,

einzel

3)
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Freiwillige Subhaſtation.

Das zum Nachlaſſe des Johann Chriſtian Thüroff,
jetzt deſſen Erben gehörige Wohnhaus zu Schaafſtädt
auf dem Topfmarkte, mit Stallgebäude, Hof, Garten und
Zubehör und Hutungsabfindungsplänen, sub Nr. 111 des
Hypothekenbuchs, abgeſchätzt auf 303 Thlr. 21 Sgr. 11 Pf.
zufolge der nebſt dem neueſten Hypothekenſcheine und den
Verkaufsbedingungen in unſerer Regiſtratur einzuſehende

Taxe, ſoll erbtheilungshalber
auf den 15. September d. J., früh 11 Uhr,

an Rathhausſtelle zu Schaafſtädt,
im Wege der freiwilligen Subhaſtation verkauft werden.

Lauchſtädt, den 2. Auguſt 1858.
Königliche Kreisgerichts-Commiſſion.

Bekanntmachung.
Ein der hieſigen Königlichen Saline gehöriges Stück

Land, am rechten Ufer der Saale, in der Nähe von Keuſch
berg, oberhalb Dürrenberg gelegen und zu Ausladeplätzen

ſehr gut geeignet, mit einem Flächenraume von eirca 11
Morgen 136 QRuthen, ſoll im Ganzen oder auch in acht
einzelnen Parzellen

am 14. September e., Vormittags 10 Uhr,
in unſerem Seſſionszimmer, unter den im Termine bekannt
zu machenden Bedingungen, welche auch vorher in unſeker
Regiſtratur eingeſehen werden können, öffentlich und meiſt
bietend gegen baare Bezahlung verkauft werden.

Bietungsluſtige werden zu dieſem Termine hiermit
eingeladen.

Dürrenberg, den 4. Auguſt 1858.
Königlich Preußiſches Salzamt.

Die Mitglieder der gemeinſchaftlichen Arbeiter Kran
ken und Unterſtützungskaſſe werden mit Bezug auf S. 13.

der Statuten davon in Kenntniß geſetzt, daß
jede mit Arbeitsunfähigkeit verbundene Krankheit in-
nerhalb des folgenden Tages dem erſten Vorſteher
anzuzeigen und bei dieſem auch nach Verlauf der zur
Begründung des Anſpruchs auf Krankengeld erforder
lichen drei Tage der Anſpruch ſelbſt anzumelden iſt, daß

2) der Webermeiſter Herr G. Heinemann am 17. Juni
durch Stimmenmehrheit zum erſten Vorſtandsmitgliede
gewählt worden, und daß

3) bei der Kaſſen Verwaltung die wöchentlichen Kranken-
gelder nur gegen eine von dem genannten Vorſtands-
mitgliede beizubringende Beſcheinigung, wonach der
Anſpruch begründet ſein muß, und nur gegen Einrei-
chung von Quittung gezahlt werden.

Merſeburg, im Auguſt 1858.
Der Vorſitzende Körner.

Auction. Sonnabend den 14. d. M., von
früh 8 Uhr ab, ſollen im Gaſthofe zum alten Poſthauſe
hier 1 bedeutende Partie ganz gute männliche Kleidungs-
ſtücke, 1 gute Taſchenuhr mit ſilb. Kette und 1 gute Guitarre,

ſowie auch verſch. Tiſche; Stühle, Schränke u. dergl. mehr,
meiſtbietend a gleich baare Bezahlung verſteigert werden.

Zu dieſer Auction werden noch Gegenſtände zur Mit-
verſteigerung angenommen.

Merſeburg, den 9. Auguſt 1858.
Rindfleiſch Kreis Auct. Comm.

Vermiethungs- Anzeige.
Die von dem Herrn Hauptmann von Gauvain be-

wohnte Belletage meines Hauſes, Gotthardtsſtraße Nr. 133,
iſt mit oder ohne Garten zu vermiethen und zum 1. Ja-
nuar 1859 zu beziehen. a

Ottilie Kadner,
Firma Moritz Kad nern

Echt Kaukaſiſches Jnſeectenpulder
gegen Flöhe, Motten, Wanzen u. dergl. in Schachteln zu
2 und 4 Sgr. nebſt Gebrauchsanweiſung bei

Guſtav Lots.
Beſtellungen auf Haarlemer Blumenzwiebeln,

Knollengewächſe, Pflanzen, Fruchtſträucher u.
ſ. w. nimmt für Platz u. Sohn in Erfurt entgegen
und verabreicht Verzeichniſſe hierzu gratis

Merſeburg. Ferdinand Scharre.
Neue Vollheringe, ſowie neue ſaure Gurken,

empfiehlt Ferdinand Scharre.
Neue Vollheringe, ſowie neue ſaure Gurken,

empfiehlt B. A. Blankenburg.
Von ſchönen Limb. Käſe und prima Schweizer

Käſe empfing neue Zuſendung
B. A. Blankenburg,

Gotthardtsſtraße.

Die Lebensverſicherungs- Geſellſchaft

Zu Leipzig etfrei von jedem Privatvortheil, da ſie auf Gegenſeitigkeit
beruht, erfreut ſich ſeit ihrer Eröffnung im Jahre 1831
einer regen Theilnahme und günſtiger Erfolge.

Der Beitritt iſt, indem Verſicherungen bis zu 100 Thlr.
herab angenommen werden, ſelbſt dem unbemittelten mög-
lich, wenn es ihm Ernſt iſt, an das Schickſal der Seinen
zu denken, die bei ſeinem Tode leicht in Noth gerathen könnten.
S'tatuten und Antragsformulare gratis bei dem Agenten

A. Rindfleiſch in Merſeburg.
Echtes Rlekkenwurzel-Oel,

welches das Ausfallen der Haare ganz verhindert, die Kopf-
haarwurzeln kräftigt und ſtärkt und deren ſchnelles Wachſen
außerordentlich befördert vorzüglich bei Kindern anzuwen-
den, da es den Grund zu einem ſchönen Haarwuchſe legt,
empfiehlt in bekannter Güte das Glas nebſt Gebrauchsan-
weiſung zu 5 Sgr. und 7 Sgr.

Raffinirtes Rüböl aus der Böllberger Mühle
empfiehlt zur Verſorgung für den Winter in Kruken und
Fäſſern und in beſter, alter, abgelagerter Waare billigſt

Carl Teichmann.
Für die Herren Schiedsmänner ſind wieder

Vorladungsformulare, die 100 Stück 10 Sgr., 50 5 Sgr.
und 25 2 Sgr., zu haben in der Exped. d. Bl.

Die am 9. d. M. durch ungünſtiges Wetter geſtörte
Vorſtellung: Der Verſchwender, findet Mittwoch d.
1t. d. M. zu meinem Benefice ſtatt, wozu ein hochgeehr-
tes Publikum um recht zahlreichen Beſuch bittet

Ottilie John.
Anfang 7 Uhr.

Concert- Anzeige.
Sonntag den 15. Auguſt von Nachmittags

4 bis Abends gegen 10 Uhr, findet zur Reſtauration
des Bahnhofes'bei Dürrenberg großes Jnſtru-
mental- Concert ſtatt, wobei unter anderen beliebten
Piècen zur Aufführung kommt

Charivari, 4. Theil, großes Potpourri von Zulehner,
mit brillanter Schlußbeleuchtung.

Entreé à Perſon 2 Sgr. nBei ungünſtiger Witterung wird das Concert im
Saale abgehalten.

Um recht zahlreichen Beſuch bittet
Dürrenberg. Wagner.
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Für ein Tarchgeſrhäft in einer größeren Stadt
Thüringens wird ein tüchtiger Commis geſucht. Re
flectirende wollen ihre zu frankirenden Offerten unter Bei-
fügung ihrer Zöugniſſe an die Redaction des Kreis und
Nächrichtsblatts zu. Nordhauſen richten.

Perfecte Kön meſ und Hausmädchen erhalten gute
Stellen durch das Vermiethungs Comptoir der Frau
Hartmann in Halle, kleine Märkerſtraße Nr. 9.

Ein Küchenmädchen wird auf dem Rittergute Döll-
nitz geſucht.

Ein geräumiger Laden nebſt Wohnung in beſter Ge
ſchäftsgegend wird zu Neujahr zu miethen geſucht.

Adreſſen werden gebeten bei Herrn Adolph Frank
abzugeben.

Eine Schmiege iſt auf der Lauchſtädter Chauſſee ge-
funden worden, welche vom Verlierer in der Exped. d. Bl.
unentgeltlich abgeholt werden kann.

Eine Brunnenröhre iſt in der Luppe aufgefangen wor-
den. Der ſich legitimirende Eigenthümer kann dieſelbe ge-
gen Erſtattung der Koſten auf dem Rittergute Wegwitz
in Empfang nehmem.

Ehrenerklärung.
Die wider den Einwohner Ernſt Schmidt in Klein-

göhren ausgeſprochene Ehrenkränkung nehme ich ſchieds
amtlichen Vergleichs gemäß hiermit zurück.

Adolph Kirchner in Großgöhren.
Die vor 14 Tagen von mir gegen den Handarbeiter

Bernhard Lindner ausgegangene Beleidigung nehme ich
hiermit zurück, ſie war in Uebereilung gethan.

Merſeburg den 6. Auguſt 1858.
Gottfried Schöne.

Merſeburg den 7. Auguſt 1858.
Weizen 3 Thlr. Sgr. Pf. bis Thlr. Sgr. Pf.
Roggen 7 2 12 6Gerſte 25 28 3Hafer 1 t 3 e 1 e 16 3

Rirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geboren: dem Mühlfahrer Eckardt ein Sohn.
Stadt. Geboren: dem Bürger und Lohgerbermſtr. Wirth ein

Sohn dem Canzliſten bei der Königl. Gen. Comm. von Macke ein
Sohn dem Gelbgießermſtr. Roſenthal ein Sohn dem Kammmacher
meiſter Steigelmann ein Sohn dem Maurer Liebing ein Sohn dem
Maurer Spindler ein Sohn; einer ledigen Perſon eine Tochter. Ge
trauet: der Maurer Wengler mit M. D. Beyer hier. Geſtorben:
der jüngſte Sohn des Handelsmanns Linke, 16. W. alt, an der Ruhr
der 2. Sohn des Königl. Kreisboten Hartmann, 4 J. 2 M. 3 W. alt,
an Gehirnleiden der jüngſte Sohn des Sattlermſtrs Bernſtein, 1 J.
2 W. alt an Scrophelſucht.

Donnerstag, Abends 6 Uhr, Gottesdienſt in der Gottes-
ackerkirche. Predigt Herr Diac. Burghardt.

Neuümarkt. Geboren: dem Handarb. Hindemit ein Sohn.
Geſtorben: ein außerehel. Sohn, 5 W. alt, an Krämpfen.
Altenburg. Geboren: dem Königl. Gen Comm. Canzliſten

Köhler eine Tochter dem Zimmermann Heine Jun. ein Sohn ein
außerehel. Sohn. Getrauet: der Stellmachermſtr. Weiſe mit E,
M. B. Strahlendorf aus Spornitz bei Neuſtadt in MecklenburgSchwerin.

Rirchennachrichten von Lützen Juli.
Geboren: dem Handelsmann Bräunig ein Sohn dem Bürger

und Seilermſtr. Kaufmann eine Tochter dem Bürger und Oeconom
Jähnert ein Sohn dem Bürger und Schuhmachermſtr. Stock eine Toch-
ter dem Bürger und Bäckermſtr. Keller eine Tochter. Getrauet:
der Bürger und Gürtlermſir. Fiedler mit Jgfr. Hermine Emilie Frieder.
Agahd. Geſtorben: der Bürger und Oec. Genthe, 61 J. 3 M.
1 W. alt, an der Bruſtwaſſerſucht die außerehel. Tochter der Johanne-
Sophie Prager, 1 M. 1 W. 5 T. alt, an Krämpfen das einzige Kind
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des Bürgers und Oec. Körner, 11 W. alt an Krämpfen; das jüngſte
Kind des Bürgers und Schloſſermſtrs Winkler 9. Mi 3 Welalt, an
Krämpfen der außerehel. Sohn der Emilie Friederike Louiſe Müller
17 T. alt, an Krämpfen der außerehel. Sohn der Emilie Andrä, 9

9

W. alt, an Krämpfen.

Aus dem Kreiſe
enthält das Amtsblatt

Der Packbote Hoyer iſt von Halle nach Merſeburg
verſetzt.

Der Oeconvm Voigt iſt als Poſtexpediteur in Schaaf-
ſtädt und der invalide Jäger Zahn als Bureaudiener beim
Poſtamte in Merſeburg ernannt.

Der Poſtexpediteur Selter in Schkeuditz und der
Poſtexpediteur Jahn in Schaafſtädt ſind freiwillig ausge-

ſchieden.

Die Waffengattung der Huſaren begeht, wie der „Köl-
niſchen Zeitung“ aus Wien geſchrieben wird, in dieſem Jahre
die Zeit ihres vierhundertjährigen Beſtehens. Es iſt nach
gewieſen, daß die Huſaren zuerſt als berittene Landwehr im
Jahre 1458 unter König Corvinus eingeführt wurden. Von

den in der Oeſterreichiſchen Armee beſtehenden zwölf Huſa
renRegimentern ſind die Regimenter Nr. S und 9 die äl-
teſten letzteres wurde im Jahre 1688, erſteres 1696 errichtet.
Jn ſpäterer Zeit wurde dieſe Art leichter Cavallerie von
den übrigen Europäiſchen Staaten in Bewaffnung und Klei
dung nachgeahmt. Auch halten viele Cavaliere, beſonders
Ungariſche, ſogenannte LeibHuſaren mit ſehr geſchmackvoll
gewähltem Koſtüm; auch dieſe Sitte wurde an mehreren
Deutſchen Höfen nachgeahmt. Das Wort Huſar wird aus
dem Ungariſchen abgelejtet und iſt eine Zuſammenſetzung
des Ungariſchen Zahlwörtes husz (20) mit ar (Lohn).

Wie mächtig der Reſpect vor den Geſetzen in England
iſt, hat vor einiger Zeit ſelbſt die Königin Victoria erfah-
ren. Sie fuhr in einem Phaeton mit dem Prinzen Albert
von Windſor nach der Beſitzung des Lord Carlisle, um
deſſen Gewächshäuſer zu beſehen. Auf dem Wege dahin
iſt eine Barrière (Turnpike). Prinz Albert, der ſelbſt fährt,
hält davor und entdeckt, daß er ſeine Börſe vergeſſen.
„Zahlen Sie für uns,“ ſagte die Königin zu dem Empfän-
ger. „Unmöglich, Majeſtät,“ verſetzte dieſer und zeigt den
S. 5. ſeines Reglements, welcher jedem Angeſtellten ſolche
Transactionen verbietet. Was nun? Prinz Albert bleibt
nichts übrig, als die Zügel nach rechts anzuziehen und zu
wenden, um einen andern zwei Engliſche Meilen weiteren
Weg einzuſchlagen.

Charade.
Sanft in ſtiller Grabesnacht

Ruhn die Erſten, hingeſchieden
Zu des Himmels ſchönem Frieden,

Jhre Arbeit iſt vollbracht.
Und die Dritte decket zu

Jene ſtille Friedenskammer
Wo die Hülle frei von Jammer,

Schläft in ungeſtörter Ruh'
Wo ſie hin zum Frieden ſank,

Zu des Himmels ſüßen Freuden,
Ferne von der Erde Leiden,

Von des Lebens Wogendrang.
Glücklich, glücklich! wenn ſie lebt

Jn der Tugend hehrem Glanze,
Glücklich! wenn nicht bloß das Ganze

Dann noch ihr Verdienſt erhebt.
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